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Der GR wird beauftragt, folgende Anpassungen am Reglement ü.ber Gebühren + Entgelte zu

prüfen, Verbesserungän 
"uitu"rbeiten 

und äem Grossen Gemeinderat zum Beschluss zu

unterbreiten.
- Definition des Nulltarifs (Art. 13 - 15) soll auf alle ortsansässigen Vereine,

organisationen und Privatpersonen ausgedehnt werden und alle

Gemei ndeliegenschaften u nd den öffentl ichen G ru nd umfassen

- Klärung des äegriffes <<kommerziell>, respektive welche Kriterien erfüllt sein müssen,

damit eine veraistaltung keine kommerziellen Zwecke verfolgt und somit vom Nulltarif

profitieren kann (Art. 13, Abs. 2)

- Die Regeln sollten für alle Vereine / Organisationen / Privatpersonen gleichermassen

gelten,-die Gebühren sollten sich an der Art der Veranstaltung orientieren'

Des Weiteren sollte die Überarbeitung genützt werden, um weitere Verbesserungen oder

Präzisierungen im Reglement vozunehmen, so dass Veranstaltungen mit mÖglichst minimalem

administrativem Aufl,vänd (sowohl für die Veranstalter als auch die Gemeindeverwaltung)

anisiert werden können
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Geme ndel egen sch afte n sche nt S ch in d n leEten Mon ate n geändert z u n,
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Konkret werden auch für nicht-kommerzielle Veranstaltungen Benützungs- und

Verwaltungsgebühren erhoben. Dies stellt Organisatorinnen und Organisatoren von

Veranstaltungen vor grosse Herausforderungen und sorgt für grossen unmut'



De r G R wi rd deshalb beauftragt, das Reg lement über Gebüh ren + Entge Ite entsp rechend zu

überarbeiten, damit eine nachvollziehbare Gleichbehan
Veranstaltungen, die gemäss Art. 13 - 15 vom Nulltarif

ohne grossen Aufwand in Anspruch nehmen können.

d U ng von Ve ran sta Ite rn sich ergestel It und

profitie ren dies auch konsequ nt u nd

Die Durchführung von nicht-kommerziellen Veranstaltungen in Lyss ist im Sinne der Gemetnde

und entspricht gleich mehreren strategischen Stossrichtungen von Lyss:

- Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt

- Wir fördern ein vielseitiges Kultur- und Sportangebot
- Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen

- lntegration und Partizipation wird gefördert und eingefordert

Werden den Organisatorinnen und Organisatoren von nicht-kommerziellen Veranstaltungen nun

zusätzliche Hürden auferlegt, widerspricht dies der verabschiedeten Strategie' Zudem wird

riskiert, dass personen dieiich ehrenamtlich für Angebote in Lyss und Busswil engagieren, dies

aufgeben, weil es finanziell nicht mehr tragbar (durch Gebühren) oder der Aufwand

unvLrhältnismässi g steigt (2. B. d urch Gebüh ren-Befreiu ngsgesuche).

Der GR wir gebeten im Sinne eines attraktiven und belebten Zentrums eine schnelle und

pragmatische Lösung zu finden.
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Begründu ng Dring lichkeit:

Die frustrierten Rückmeldungen haben sich in den letzten Wochen gehäuft' Mehrere 
.

Organisatorinnen und Organlsatoren überlegen sich, ob unter der aktuellen Praxis weitere

Durchführung ihres Anlasses überhaupt noch sinnvoll ist'

lst der Entscheid zur Nicht-Durchführung gefallen, ist eine Wiederaufnahme unwahrscheinlich,

daher muss sofort gehandelt und die aktuelle Praxis umgehend geändert werden'
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Rechtliche Grundlagen Parlamentarische Vorstösse
Mittels Motion kann verlangt werden, dass der Gemeinderat ein bestimmtes Geschäft aus dem

Zuständigkeitsbereich derbtimmberechtigten oder des Grossen Gemeinderates zum Beschluss

unterbreitet.
r Artikel 40 Gemeindeordnung
e Artikel 30 bis Artikel 36 Geschäftsordnung für den Grossen Gemeinderat
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